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Das Baselbieter Denkmal- und Heimatschutzgesetz DHG bezweckt gem. §1 u.a. Schutz und Si-
cherung von Ortsbildern und Kulturdenkmälern. Die unter Schutz gestellten Objekte sind gelistet: 

- ISOS: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung 
- Bauinventar Kanton Basel-Landschaft 

In früheren Jahren wurde bei der Umsetzung des Gesetzes die Haltung gelebt, dass die Verwal-
tung bei keinem Objekt eine Unterschutzstellung verfügte, bei welchem die Eigentümerschaft 
nicht ihr unmissverständliches Einverständnis gegeben hat. Aktuell jedoch verfügt die Verwaltung 
(BUD) auf Antrag der entsprechenden Kommission „irgendwelche“ Objekte – ohne je mit den Ei-
gentümern Kontakt zu halten. Ist dann der Eigentümer mit der Unterschutzstellung nicht einver-
standen – muss er den Rechtsweg beschreiten und gegen den Entscheid klagen. Und dies, ob-
wohl unter §5 Abs 2 steht „nach Möglichkeit sind einvernehmliche Lösungen anzustreben“.  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Regierung das DHG anzupassen: 

- §5 Abs 2: Einvernehmliche Lösungen sind zwingend. 

 


